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 Nicht behandelte Mündliche Anfrage

16. Wahlperiode 
 
 
 
Nicht behandelte Mündliche Anfrage Nr. 12 
 
der Abgeordneten Claudia Hämmerling (Bündnis 90/Die Grünen) 
 
aus der 52. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 24. September 2009 und  Antwort 

Kompensation der Einnahmeverluste und Mehrkosten der BVG aufgrund des S-Bahnchaos 
 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
nicht erledigte Mündliche Anfrage gemäß § 51 Abs. 5 der 
Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses wie folgt: 

 
Frage 1: Wie hoch schätzt der Senat den Fahrgastrück-

gang und die damit verbundenen Einnahmeverluste der 
BVG, die ihr durch sinkende Fahrgastzahlen infolge des 
S-Bahndesasters und aufgrund der bestehenden Einnah-
meaufteilung im Verkehrsverbund entstehen? 

 
Antwort zu 1.: Die Verkehrsverbund Berlin-Branden-

burg GmbH koordiniert das Einnahmenaufteilungsver-
fahren für das Verbundgebiet. Sie hat dazu mitgeteilt:  

Nach derzeitigen Beobachtungen verliert die BVG 
AöR auf vielen Strecken keine Fahrgäste, sondern hat 
eine deutlich erhöhte Nachfrage zu verzeichnen. Ob der 
Saldo über alle Angebote der BVG AöR insgesamt posi-
tiv ausfällt, kann derzeit nicht quantifiziert werden. 

 
Die kassentechnischen Einnahmen der BVG AöR sind 

im Juli 2009 gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Pool 
Berlin sowie VBB-Abo 65plus um 0,9 % gestiegen, die 
der S-Bahn jedoch um etwa 13 % gesunken. Insgesamt 
hat dieser Pool Verluste von etwa 4 % zu verzeichnen. 

 
Eine qualifizierte Abschätzung der Einnahmenverluste 

über die gesamte Dauer der Verkehrseinschränkungen bei 
der S-Bahn und die resultierenden Folgeverluste ist der-
zeit noch nicht möglich. Die VBB GmbH geht jedoch zu-
mindest für die Zeit der andauernden erheblichen Ver-
kehrseinschränkungen von einem mindestens auf dem 
Niveau des Monats Juli liegenden kassentechnischen Ein-
nahmenverlust bei der S-Bahn Berlin GmbH aus. 

 
Die weitere Aufteilung der kassentechnischen Einnah-

men aus dem Pool im Rahmen des Einnahmenauftei-
lungsvertrages unterliegt ausschließlich den Abstimmun-
gen der beteiligten Unternehmen BVG AöR, S-Bahn Ber-
lin GmbH und DB Regio. 

 
 

Frage 2: Welche Forderungen wird der Senat gegen-
über der S-Bahn erheben, um die unverschuldeten Ein-
nahmeverluste der landeseigenen BVG zu kompensieren? 

 
Antwort zu 2.: Sowohl mit der S-Bahn Berlin GmbH 

wie auch mit der BVG AöR hat der Senat Verträge auf 
„Nettobasis“ geschlossen. Die Sicherung ihrer Einnahmen 
generell sowie speziell im Verhältnis zu den anderen den 
VBB-Tarif anwendenden Unternehmen ist damit Sache 
der Unternehmen: Für den hier relevanten Verbundtarif-
bereich ABC ist die Einnahmeaufteilung trilatral zwi-
schen BVG AöR, S-Bahn Berlin GmbH und DB Regio 
AG vertraglich geregelt.  

 
Der Senat geht davon aus, dass die außergewöhn-

lichen Fahrgastverlagerungen und Fahrgastverluste im 
Rahmen der Einnahmenaufteilung berücksichtigt werden. 
Der Senat wird die BVG bei Bedarf dabei unterstützen. 

 
 

Berlin, den 29. September 2009 
 
 

J u n g e - R e y e r 
................................ 

Senatorin für Stadtentwicklung 
 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Oktober 2009) 
 

 
 


